
Verfehlungen 836

Führung der Arbeiterklasse, die 
gewachsene Freundschaft der 
Völker der UdSSR untereinander 
sowie die neuen Formen poli
tisch-staatlicher Machtausübung 
mit ihrem Kern, den Sowjets der 
Deputierten der Werktätigen. Die 
V. hebt die Führungsfunktion der 
KPdSU beim kommunistischen 
und sozialistischen Aufbau her
vor: .. die aktivsten und be
wußtesten Bürger aus den’Reihen 
der Arbeiterklasse, der werktäti
gen Bauernschaft und der schaf
fenden Intelligenz vereinigen 
sich freiwillig in der Kommu
nistischen Partei der Sowjet
union, die der Vortrupp der 
Werktätigen in ihrem Kampf für 
den Aufbau der kommunistischen 
Gesellschaft ist und den leiten
den Kern aller Organisationen 
der Werktätigen, der gesell
schaftlichen sowie der staatli
chen, bildet." (Art. 126) Das so
wjetische Wahlsystem wurde 
durch die Einführung des all
gemeinen und gleichen Wahl
rechts, direkter sowie geheimer 
Wahlen weiter vervollkommnet. 
Die V. garantiert allen sowjeti
schen Bürgern umfassende so
zial-ökonomische und politische 
Rechte und Freiheiten, wobei sie 
das Schwergewicht auf ihre Ge
währleistung und die dazu not
wendigen Mittel legt. Die staats
bürgerlichen Rechte und Pflichten 
bilden dabei notwendig eine un
trennbare Einheit. In der Ent
wicklung der sowjetischen Gesell
schaft haben sich seit Annahme 
der letzten V. grundlegende Ver
änderungen vollzogen. Diese hi
storischen Veränderungen und 
die Aufgaben, die unter den neuen 
Bedingungen zu lösen sind, wer
den in dem neuen Text der V., 
der gegenwärtig erarbeitet wird, 
ihren Niederschlag finden.

Verfehlungen: Rechtsverletzun
gen, die rechtlich geschützte In

teressen der Gesellschaft oder 
der Bürger beeinträchtigen, bei 
denen aber die Auswirkungen 
der Tat und die Schuld des Tä
ters unbedeutend sind. V. ver
letzen grundlegende Rechte und 
Interessen, die durch die Verfas
sung und die Gesetze der DDR 
geschützt werden (Schutz des so
zialistischen Eigentums, Gewähr
leistung des persönlichen Eigen
tums, Unverletzbarkeit der Woh
nung, Schutz der Ehre und Würde 
der Bürger). Die V. wirken stö
rend im Zusammenleben der 
Bürger. Sie bilden eine beson
dere Gruppe von Rechtsverlet
zungen. Die Verantwortlichkeit 
für V. wurde im Zusammenhang 
mit dem Strafgesetzbuch (1968) 
gesetzlich geregelt. Diese Neu
regelung erhöht die Rechtssicher
heit der Bürger und gründet sich 
auf die gewachsene Bereitschaft 
und Fähigkeit der Werktätigen, 
an der Bekämpfung dieser Rechts
verletzungen mitzuwirken. Die 
häufigsten V. sind die zum Nach
teil des sozialistischen, des per
sönlichen und des privaten Eigen
tums. Eigentums-V. sind in der 
Regel erstmalig begangene Rechts
verletzungen (Diebstahl oder Be
trug), die geringfügig sind und 
deren Schaden 50 M nicht we
sentlich übersteigt. Die Verant
wortlichkeit für diese V. erfolgt 
durch Anwendung arbeits- oder 
LPG-rechtlicher Disziplinarmaß
nahmen, durch polizeiliche Straf
verfügung oder durch Beratung 
vor einem gesellschaftlichen Ge
richt. Weitere V. sind Beleidigun
gen und Verleumdungen sowie 
Hausfriedensbruch gegen Bür
ger. Die Feststellung und Ver
wirklichung der Verantwortlich
keit für diese V. erfolgt durch 
die gesellschaftlichen Gerichte. 
Der durch eine V. Geschädigte 
kann sich, wenn der Täter bc- 
'kannt ist, zur Feststellung der 
Verantwortlichkeit direkt an das


